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Mittheilungen aus den Kantonen.

Aus dem B u n des r ath. Sitzung vom 31, Jan. Ueder forst-

liche Vorlagen, welche die Negierung des Kantons Graubünden behufs

Erlangung van Beiträgen an die Aussührungskosten gemäß Bundesbe-

fchluß vom 21. Juli 1871 für 1872 auf 1873 eingereicht hat, nämlich:

für Aufforstungen in den Gemeinden Churwnlden, Bergfchaft Schams,

Cadix, Vals, Davosplatz, Schleins, Valcava, Münster, Zernetz, Samnaun

und Poschiavo, ferner für Aufforstungen und Verbauungen in der Ge-

meinde Samaden, hat der Bnndesrath beschlossen:

1) den betreffenden Aufforstungs- und VerbanungSentwürfen die Ge-

nehnügung,
2) als Beitrag aus der Bundeskasse zu bewilligen : für die Aufforstung

in Nals 55°/, der Kosten, für die übrigen Aufforstungen, je nachdem sie

von allgemeinem oder blos von lokalem Stützen sein werden 45 7, oder

33'///, der Kosten, für die Umbauung und Wuhrarbeiten 407, der

Kosten;
3) überdies 207, aus der Hilfsmillion zuzuwenden.

m für die Aufforstungen, welche direkt vom Hochwasser von 1868 be-

schädigte Ocrtlichkeiten betreffen oder überhaupt für die von diesem Hoch-

wasser betroffenen Gegenden und Flußgebiete von Nutzen sind;

d. für die Verbanungsarbeiten,

4) Die Regierung von Graubünden hat die nöthige Leitung und

Ueberwachnng dieser Arbeiten und die Erwahrung ihrer Ausführung in

der projektirten Ausdehnung eintreten zu lassen.

5) Die Bedingungen über die Verrechnungsmeise, über Unterhalt und

Schutz der Werke und Anlagen, über Kontrollirung der Ausführung und

de» Unterhalts von Seite des Bundes sind die gewöhnlichen.

(N. Z. Z.)

Appenzell A. Rh Der Waldbauverein Herisau entwickelt in

der neueren Zeit eine große Thätigkeit. Im Jahr 18/2 kaufte derselbe

52 und im Jänner d. I. 45 Inch. Weideland, dessen Aufforstung schon

inl nächsten Frühjahr in Angriff genommen wird, — Das Vereins-

kapital beträgt 00,000 Fr. und das gefammte Waldareal 243 Jucharteu.

Zürich. Herr Professor A. Escher von der Linth, dem dm Ver-

besserung der Forstwirthschaft im Hochgebirg von jeher sehr^am Herzen

lag, hat bei den reichen Vergabungeil, die er vor seinem >r,ode machte.

Mich an die Gebirgsforstwirthschast und die Verbauung der Wildbäche



gedacht und ein Legat von Fr. 15,000 zur Unterstützung der sorst-
wirttzschaftlichen Bestrebungen, namentlich an der obern jetzigen
Waldgrenze, sowie zur Anlegung von Walsperren und andern
Schutzmitteln gegen den Bergschaden in den innern Bergliantonen,
ausgesetzt.

Diese Summe ist nach der Anordnung der Testators für einstweilen
der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft zur Verwaltung übergeben
worden und es kann nach dem Gutfinden Sachverständiger das Kapital
aufgebraucht oder nur der Zins jährlich verwendet werden.

stöersonalnachrichten

Herr Forstverwalter G. Schilplin in Brugg hat seine Stelle nieder-
gelegt und die Verwaltung der Güter von Wildegg übernommen, an
seine Stelle wurde zum Forstverwalter von Brugg gewühlt: Herr
Emil Welti von Zurzach und Zürich.

Anzeigen.
Es werden 4000 Stück 3—4jährige, verschulte Lärchen-

pflanzen zu kaufen gesucht. Allsällige Offerten mit Preis-
augabe beliebe man zu richten an F r. Bä r, Stadtförster in Basel.

In allen Buchhandlungen sind zu haben:
Zweite gänzlich umgearbeitete Auslage von:

El. Landolt, Oberforstmeister und Professor in Zürich. Tafeln
zur Berechnung des Holzes nach metrischem Maß. Mit
einem Anhäng, 14 Tafeln zur Reduktion des alten Maaßes in
neues enthaltend. Taschenformat. Gehestet 1 Fr. 00 Cts.,
cari. 1 Fr. 80 Cts.

„ Tafeln zur Vergleichuug der schweizerifchen Längen,
Flächen-, Körper- und Hohlmaße mit dein metrischen
Maß nebst vier Tabellen zur Umrechnung von Zuwachs, Vor-
rath und Geldwerth des alten Maßes in neues. 60 Cts.

à. VI». Vî»i KÎî»»Iî;i, Seminardirektor. Anleitung zum Kör-
permessen. Leichtfaßliche Entwicklung der einfachsten Forineln
zur Berechnung der wichtigsten eckigen und runden Körper.
Mit 14 Holzschnitten. 2. vermehrte Auflage. 80 Ct.

Verlag von F. Schultheß in Zürich.
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